
Gesetzblatt Teil II Nr. 24 — Ausgabetag: 7. August 1974 467

Artikel 10
1. Jeder Staat hat für die unter seiner Flagge fahrenden 

Schiffe jene Maßnahmen zu treffen, die für die Gewähr
leistung der Sicherheit auf See erforderlich sind, inter 
alia, in bezug auf:

a) die Verwendung von Signalen, die Aufrechterhal
tung von Nachrichtenverbindungen und die Ver
hütung von Kollisionen;

b) die Bemannung der Schiffe und die Arbeitsbedin
gungen der Besatzungen unter Berücksichtigung 
der anwendbaren internationalen Dokumente über 
Arbeitsfragen;

c) den Bau, die Ausrüstung und die Seetüchtigkeit der 
Schiffe.

2. Beim Treffen solcher Maßnahmen ist jeder Staat ver
pflichtet, allgemein anerkannte internationale Normen 
einzuhalten und alle erforderlichen Schritte zu unter
nehmen, um ihre Einhaltung sicherzustellen.

Artikel 11

1. Bei einer Kollision oder einem anderen Navigations
zwischenfall eines Schiffes auf Offenem Meer, der die 
strafrechtliche oder disziplinarische Verantwortlichkeit 
des Kapitäns oder einer anderen im Dienste des Schiffes 
stehenden Person nach sich zieht, darf gegen diese Per
sonen außer von den Justiz- oder Verwaltungsbehörden 
des Flaggenstaates oder des Staates, dessen Staats
angehörigkeit diese Personen besitzen, kein Straf- oder 
Disziplinarverfahren eingeleitet werden.

2. In Disziplinarangelegenheiten ist allein der Staat, der 
ein Kapitänspatent oder ein Befähigungszeugnis oder 
einen Berechtigungsschein ausgestellt hat, dafür zustän
dig, nach ordnungsgemäßem Rechtsverfahren die Ent
ziehung dieser Urkunden zu erklären, und zwar auch 
dann, wenn der Inhaber nicht die Staatsangehörigkeit 
des ausstellenden Staates besitzt.

3. Weder die Beschlagnahme noch die Zurückhaltung des 
Schiffes darf, auch nicht als Untersuchungsmaßnahme, 
von anderen Behörden als denen des Flaggenstaates an
geordnet werden.

Artikel 12

1. Jeder Staat hat den Kapitän eines unter seiner Flagge 
fahrenden Schiffes zu verpflichten, soweit dieser ohne 
ernste Gefährdung des Schiffes, der Besatzung oder der 
Passagiere dazu imstande ist:

a) jeder Person, die auf See in Lebensgefahr ange
troffen wird, Hilfe zu leisten;

b) mit höchstmöglicher Geschwindigkeit in Seenot 
befindlichen Personen zu Hilfe zu eilen, wenn er 
von ihrem Hilfsbedürfnis Kenntnis erhalten hat, 
soweit diese Handlung billigerweise von ihm erwar
tet werden kann;

c) nach einer Kollision dem anderen Schiff, dessen 
Besatzung und dessen Passagieren Hilfe zu leisten 
und, sofern möglich, dem anderen Schiff den Na
men seines eigenen Schiffes, seines Registerhafens 
und des nächsten Hafens, den es anlaufen wird, mit
zuteilen.

2. Jeder Küstenstaat fördert die Einrichtung und Erhaltung 
eines ausreichenden und wirksamen Such- und Rettungs
dienstes im Hinblick auf die Sicherheit auf und über der 
See und arbeitet zu diesem Zweck — wo die Umstände 
es erfordern — mittels gegenseitiger regionaler Verein
barungen mit Nachbarstaaten zusammen.

Artikel 13
Jeder Staat ergreift wirksame Maßnahmen, um die Beför

derung von Sklaven auf Schiffen, die seine Flaggen zu führen

berechtigt sind, zu verhindern und zu bestrafen sowie die 
rechtswidrige Benutzung seiner Flagge zu diesem Zweck zu 
verhindern. Jeder Sklave, der an Bord eines Schiffes, gleich 
welcher Flagge, flüchtet, ist ipso facto frei.

Artikel 14

Alle Staaten haben in größtmöglichem Maße bei der Be
kämpfung der Piraterie auf dem Offenen Meer oder an 
jedem anderen Ort außerhalb der Hoheitsgewalt eines 
Staates zusammenzuarbeiten.

Artikel 15

Piraterie ist jede der folgenden Handlungen:

1. Jede rechtswidrige Gewalttat, Gefangenhaltung oder 
Plünderung, die zu privaten Zwecken von der Besatzung 
oder den Passagieren eines privaten Schiffes oder eines 
privaten Luftfahrzeuges begangen wird und gerichtet ist:

a) auf dem Offenen Meer gegen ein anderes Schiff 
oder Luftfahrzeug oder gegen Personen oder Ver
mögenswerte an Bord dieses Schiffes oder Luft
fahrzeuges ;

b) an einem Ort außerhalb der Hoheitsgewalt eines 
Staates gegen ein Schiff oder Luftfahrzeug oder 
gegen Personen oder Vermögenswerte.

2. Jede freiwillige Beteiligung am Einsatz eines Schiffes 
oder Luftfahrzeuges in Kenntnis der Tatsachen, die es 
zu einem Piratenschiff oder -luftfahrzeug machen.

3. Jede Anstiftung oder absichtliche Begünstigung einer 
unter Abs. 1 oder Abs. 2 dieses Artikels beschriebenen 
Handlung.

Artikel 16

Piratenakte, wie sie in Artikel 15 definiert sind, die von 
einem Kriegsschiff, Staatsschiff oder staatlichen Luftfahr
zeug begangen werden, dessen Besatzung gemeutert und 
Gewalt über das Schiff oder Luftfahrzeug erlangt hat, wer
den den von einem privaten Schiff begangenen Handlungen 
gleichgestellt.

Artikel 17

Ein Schiff oder Luftfahrzeug gilt als Piratenschiff oder 
-luftfahrzeug, wenn von den Personen, unter deren maß
geblicher Kontrolle es steht, beabsichtigt ist, es für die Be
gehung einer in Artikel 15 erwähnten Handlung zu benutzen. 
Das gleiche gilt, wenn das Schiff oder Luftfahrzeug zur 
Begehung einer derartigen Handlung benutzt worden ist, 
solange es unter der Gewalt der Personen verbleibt, die sich 
dieser Handlung schuldig gemacht haben.

Artikel 18

Ein Schiff oder Luftfahrzeug kann seine Staatszugehörig
keit behalten, obwohl es zum Piratenschiff oder -luftfahr
zeug geworden ist. Die Beibehaltung oder der Verlust der 
Staatszugehörigkeit werden nach dem Recht des Staates 
bestimmt, von dem diese Staatszugehörigkeit herrührt.

Artikel 19

Jeder Staat kann auf dem Offenen Meer oder an irgend
einem anderen Ort, der außerhalb der Hoheitsgewalt eines 
Staates liegt, ein Piratenschiff oder -luftfahrzeug oder ein 
durch Piraterie erlangtes und in der Gewalt von Piraten 
stehendes Schiff aufbringen, die Personen festnehmen und 
die an Bord befindlichen Vermögenswerte beschlagnahmen.

Die Gerichte des Staates, der die Aufbringung durchführte, 
können über die zu verhängenden Strafen entscheiden sowie 
vorbehaltlich der Rechte gutgläubiger Dritter die Maßnah
men festlegen, die hinsichtlich des Schiffes, Luftfahrzeuges 
oder der Vermögenswerte zu ergreifen sind.


